
Satzung 

des Vereins Förderkreis Orgelmusik Coesfeld e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderkreis Orgelmusik Coesfeld e.V.“ 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in D-48653 Coesfeld und ist in das Vereinsregis-

ter einzutragen. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur durch die kon-
zertante Aufführung von Orgelmusik, auch in KooperaTon mit Instrumen-
tal- und/oder Vokalmusik, den Bau und die Renovierung von Orgeln so-
wie die Förderung der Ausbildung zum Orgelspiel zu organisieren sowie 
ideell und materiell zu fördern und zu unterstützen. 

(2) Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch das Beschaffen von 
MiZeln durch Mitgliedsbeiträge, freiwillige Spenden, Erlöse aus Veran-
staltungen, sowie durch persönlichen Einsatz und Öffentlichkeitsarbeit 
durch die Vereinsmitglieder. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiZelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des AbschniZs „steuerbegünsTgte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. Der Verein ist selbstlos täTg und verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaaliche Zwecke. 

(2) Die MiZel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und auch 
keine sonsTgen Zuwendungen aus MiZeln des Vereins. Vereinsämter sind 
ehrenamtlich auszuüben.  

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsTgt wer-
den. 



§ 4 Mitgliedschaa 

(1) Mitglied des Vereins können volljährige natürliche und jurisTsche Perso-
nen sowie Personengesellschaaen werden. 

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaa erfolgt durch eine BeitriZserklärung zum 
Förderkreis Orgelmusik Coesfeld e. V. 

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaa 

(1) Die Mitgliedschaa erlischt durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, 
AustriZ oder Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der AustriZ erfolgt durch schrialiche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 
Der AustriZ kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden, 
wobei eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende einzuhal-
ten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen 
hat, aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied 

a) einen Jahresbeitrag trotz schrialicher Mahnung mit einer Fristsetzung 
von mindestens vier Wochen nicht bezahlt hat, 

b) den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwie-
gend verstoßen hat, 

c) in seiner Person einen sonsTgen wichTgen Grund verwirklicht. 
Vor Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließen-
den Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschlie-
ßungsbeschluss ist schrialich zu fassen und zu begründen und dem 
Mitglied zuzusenden. Gegen die Ausschließung kann das auszuschlie-
ßende Mitglied die nächste anstehende Mitgliederversammlung anru-
fen. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen in diesem 
Fall die Mitgliedschaasrechte des auszuschließenden Mitglieds. 

§ 6 Beiträge 



(1) Die Mitglieder leisten einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitglie-
derversammlung festzusetzen ist. 

(2) Für das Jahr des VereinsbeitriZs und der Beendigung der Mitgliedschaa 
ist der volle Jahresbeitrag zu bezahlen. 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen besTmmen, dass der Bei-
trag in anderer Form als durch Geldzahlung erbracht wird oder Beitrags-
leistungen stunden. 

§ 7 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (vertre-
tungsberechTgter Vorstand) und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

(1) Der erweiterte geschäasführende Vorstand besteht aus mindestens drei, 
höchstens sieben von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstands-
mitgliedern, dem 1. Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem 
Schatzmeister sowie bis zu vier Beisitzern. Die FunkTon des 2. Vorsitzen-
den kann auch durch ein Team aus zwei Personen wahrgenommen wer-
den. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzen-
den, den zweiten Vorsitzenden und den Schatzmeister je einzeln vertre-
ten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
zwei Jahren gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt bis zur Wahl 
eines neuen Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
während der Amtsperiode aus, so können die verbleibenden Vorstand-
mitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschie-
denen benennen. 

(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung zwingende gesetzliche Vorschriaen einem an-
deren Vereinsorgan zugewiesen sind. Er führt die laufenden Geschäae 
des Vereins, insbesondere also 



a) Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und Fördermaßnah-
men; 

b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung; 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
d) Unterrichtung der Mitglieder über die Vereinsangelegenheiten, insbe-

sondere durch die Erstellung eines Jahresberichts. 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandsitzun-

gen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzen-
den, schrialich, fernmündlich, oder per Email mit einer Frist von einer 
Woche einzuberufen sind. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gülTgen STmmen. Bei STmmengleichheit 
entscheidet die STmme des Sitzungsleiters. Ein Vorstandbeschluss kann 
auf schrialichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder 
ihre ZusTmmung zu diesem Verfahren erklären. Über die Beschlüsse des 
Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, das durch den Sitzungsleiter zu un-
terschreiben ist. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. In der Mit-
gliederversammlung hat jedes Mitglied eine STmme. Zur Ausübung des 
STmmrechts kann ein anderes Mitglied des Vereins schrialich bevoll-
mächTgt werden. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde 
STmmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands; 
b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer; 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassen-

prüfer; 
d) Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, insbesondere des Mindest-

beitrages; 
e) Beschlussfassung über Beschwerde gegen die Ablehnung einer Bei-

triZserklärung sowie die Berufung gegen einen Ausschließungsbe-
schluss durch den Vorstand; 



f) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
g) Beschlussfassung über grundlegende Entscheidungen für die Förder-

poliTk des Vereins. 
(3) Die Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch 

den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden. 
Die Einberufung muss mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Ver-
sammlung unter Angabe der Tagesordnung schrialich erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung der Einberufung folgenden Tag. 

(4) Längstens bis eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung kann 
jedes Mitglied beim Vorstand schrialich die Ergänzung der Tagesordnung 
um weitere Angelegenheiten, nicht jedoch Satzungsänderungen, bean-
tragen. Die Tagesordnung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch 
den Versammlungsleiter entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Er-
gänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des 
Antrags ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen STmmen 
erforderlich. 

(5) Jede ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist beschlussfä-
hig. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen STmmen, soweit durch Gesetz oder diese Satzung kei-
ne abweichenden Mehrheiten vorgeschrieben sind. Enthaltungen wer-
den als nicht erschienene STmmen gewertet. Bei STmmengleichheit ent-
scheidet die STmme des Versammlungsleiters. Bei Wahlen entscheidet 
bei STmmengleichheit das Los. Die AbsTmmungsart besTmmt der Ver-
sammlungsleiter.Bei Wahlen ist schrialich und geheim abzusTmmen, so-
weit nicht die Mitgliederversammlung eine andere Art der AbsTmmung 
beschließt.  

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich-
nen ist. 

§ 10 Geschäasjahr, Rechnungsprüfer 

(1) Das Geschäasjahr ist das Kalenderjahr. 



(2) Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch einen oder mehrere von der 
Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüa. Die Kassenprüfer 
prüfen, ob die Verwendung der VereinsmiZel dem Satzungszweck ent-
sprach und die Buchführung des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hier-
über haben die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung Bericht zu er-
staZen.  

§11 Satzungsänderungen, Vermögensanfall bei Auflösung 

(1) Satzungsänderungen sind nur mit einer ¾ Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder möglich. Eine geplante Änderung der Satzung muss als Tages-
ordnungspunkt in der Einladung der Mitgliederversammlung bekannt 
gemacht werden. Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer ei-
gens mit dieser Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. 

(2) Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter Übersen-
dung der geänderten Satzung vorher zur Prüfung der Unbedenklichkeit 
anzuzeigen.  

(3) Bei Auflösung oder Aurebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günsTgter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine jurisTsche Per-
son des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünsTgte Körper-
schaa zwecks Verwendung für die Förderung von Kunst und Kultur. 


